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 Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Schutzes
 vor nichtionisierender Strahlung

 A.  Problem und Ziel

 Das  geltende  Recht  regelt  den  Schutz  vor  den  schädlichen  Wirkungen  nicht-
 ionisierender  Strahlung  bisher  nur  lückenhaft.  So  fehlen  Regelungen  zum  Schutz
 vor  nichtionisierender  Strahlung  bei  der  Anwendung  am  Menschen.  Regelungs-
 bedarf  besteht  im  Bereich  der  optischen  Strahlung,  insbesondere  zum  Schutz  von
 Minderjährigen  vor  der  Bestrahlung  mit  künstlicher  UV-Strahlung.  Eine  Vielzahl
 von  wissenschaftlichen  Untersuchungen  belegt,  dass  UV-Strahlung  sowohl  die
 Hautkrebsentstehung  als  auch  den  Verlauf  einer  bestehenden  Hautkrebserkran-
 kung  entscheidend  beeinflusst.  Regelungen  zum  Schutz  der  Bevölkerung  sind  in
 diesem  Bereich  daher  dringend  erforderlich.  Die  Anwendung  von  nichtionisie-
 render  Strahlung  am  Menschen  in  der  Medizin  soll  zukünftig  oberhalb  bestimm-
 ter  Schwellenwerte  nur  möglich  sein,  wenn  eine  berechtigte  Person  mit  der
 erforderlichen  Fachkunde  eine  rechtfertigende  Indikation  (Nutzen-Risiko-Ab-
 wägung)  gestellt  hat.  Ansonsten  ist  nicht  gewährleistet,  dass  nur  notwendige  und
 sinnvolle  Anwendungen  nichtionisierender  Strahlung  durchgeführt  werden.  Da-
 rüber  hinaus  ist  die  Erweiterung  bestehender  Regelungen  des  Bundes-Immis-
 sionsschutzgesetzes  (BImSchG)  erforderlich,  um  derzeitige  Regelungslücken
 zum  Schutz  vor  schädlichen  Umwelteinwirkungen  durch  nichtionisierende
 Strahlung  zu  schließen.  Im  Bereich  der  elektromagnetischen  Felder  sollen  der
 europaweit  anerkannte  Schutzstandard  für  alle  Frequenzbereiche  verbindlich
 vorgegeben  werden  und  die  EU-Ratsempfehlung  aus  dem  Jahr  1999  auch  für
 hoheitlich  und  privat  betriebene  Funkanlagen  umgesetzt  werden.  Die  derzeit
 geltende  Beschränkung  auf  den  gewerblichen  Bereich  ist  nicht  zu  rechtfertigen,
 insbesondere  da  zurzeit  ein  neues  hoheitliches  Netz  für  Sicherheitsbehörden  auf-
 gebaut wird.

 B.  Lösung

 Mit  dem  Gesetz  zur  Regelung  des  Schutzes  vor  nichtionisierender  Strahlung
 werden  eine  Rechtsgrundlage  zum  Schutz  bei  der  Anwendung  nichtionsieren-
 der  Strahlung  am  Menschen  geschaffen  und  Regelungslücken  im  bestehenden
 Recht  geschlossen.  Das  Gesetz  stellt  die  notwendigen  rechtlichen  Handlungs-
 instrumentarien  zur  Verfügung,  um  Anforderungen  an  den  Betrieb  von  Anlagen
 zu  stellen,  die  nichtionisierende  Strahlung  aussenden  können.  Die  Konkretisie-
 rung  dieser  Anforderungen,  insbesondere  die  Festlegung  von  Grenzwerten,
 sind auf Verordnungsebene vorgesehen.
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C.  Alternativen

 Keine.  Die  Bemühungen,  auf  freiwilliger  Basis  einen  wirksamen  Schutz  vor
 nichtionisierender  Strahlung  zu  erreichen,  haben  keinen  ausreichenden  Erfolg
 erzielt.  Das  Ziel,  die  Strahlenbelastung  nachhaltig  zu  senken,  ist  nur  durch
 rechtsverbindliche Regelungen zu erreichen.

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 1.  Haushaltausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Die  öffentlichen  Haushalte  sind  berührt,  soweit  der  Bund,  die  Länder  oder  die
 Kommunen  Funkanlagen  betreiben.  Nach  derzeitigem  Kenntnisstand  ist  davon
 auszugehen,  dass  durch  die  Regelungen  keine  erheblichen  Kosten  und  kein  zu-
 sätzlicher Personal- und Sachaufwand entstehen.

 2.  Vollzugsaufwand

 Die  bei  den  Ländern  durch  den  Vollzug  der  Regelungen  zum  Schutz  vor  nicht-
 ioniserender  Strahlung  bei  der  Anwendung  am  Menschen,  insbesondere  der
 Regelungen  zum  Schutz  vor  künstlicher  UV-Strahlung,  anfallenden  allgemeinen
 Verwaltungskosten  hängen  wesentlich  von  der  jeweiligen  Kontrollintensität
 durch  die  zuständigen  Behörden  ab  und  können  deshalb  nicht  konkret  beziffert
 werden.  Mit  einem  erheblichen  Mehraufwand  ist  nicht  zu  rechnen.  Durch  die
 Erweiterung  der  bisherigen  Regelungen  zum  Schutz  vor  nichtionisierender
 Strahlung  nach  dem  BImSchG  und  der  26.  BImSchV  (Verordnung  über  elektro-
 magnetische  Felder)  wird  sich  der  Vollzugsaufwand  für  die  Länder  voraussicht-
 lich nicht wesentlich erhöhen.

 E.  Sonstige Kosten

 Die  Wirtschaft,  insbesondere  mittelständische  Unternehmen,  können  im  Ein-
 zelfall  kostenseitig  zusätzlich  belastet  werden.  Geringfügige  kosteninduzierte
 Einzelpreisveränderungen  können  nicht  ausgeschlossen  werden.  Auswirkungen
 auf  das  Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Verbraucherpreisniveau,  sind  jedoch
 nicht zu erwarten.

 F.  Bürokratiekosten

 Durch  das  Gesetz  werden  keine  Informationspflichten  neu  eingeführt,  geändert
 oder aufgehoben.
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Anlage  1
 Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Schutzes
 vor nichtionisierender Strahlung
 Der  Text  des  Gesetzentwurfs  und  der  Begründung  ist  gleich
 lautend mit dem Text der Bundestagsdrucksache 16/12276.
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Anlage  2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  den  Entwurf  des  Geset-
 zes  auf  Bürokratiekosten  geprüft,  die  durch  Informations-
 pflichten begründet werden.

 Durch  das  Regelungsvorhaben  werden  weder  für  Wirtschaft
 noch  für  Verwaltung,  Bürgerinnen  und  Bürger  Informations-
 pflichten eingeführt, geändert oder aufgehoben.

 Das  Ressort  weist  jedoch  vorsorglich  darauf  hin,  dass  es  die
 Einführung  von  neuen  bzw.  Erweiterung  von  bestehenden
 Informationspflichten auf Verordnungsebene beabsichtigt.

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  im  Rahmen  seines  ge-
 setzlichen  Prüfauftrags  keine  Bedenken  gegen  das  Rege-
 lungsvorhaben.  Wegen  der  auf  Verordnungsebene  beabsich-
 tigten  Änderungen  steht  er  mit  dem  Ressort  im  Austausch.
 Er wird dazu gesondert Stellung nehmen.
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